
13. S a t z u n g 
 

zur Änderung der Hauptsatzung 
der Verbandsgemeinde Bodenheim vom 20. Dezember 2006 in der Fassung der 

12. Änderungssatzung vom 22. November 2019 
 
 
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), 
der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), 
des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter 
(KomAEVO) und des § 2 der Feuerwehrentschädigungsverordnung die folgende 13. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Bodenheim beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird: 
 
 

§ 1 
§ 6 Abs. 3 S. 1wird wie folgt geändert 

 
Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen und 
Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 50.000,00 € 
netto im Einzelfall übertragen. 
 
 

§ 2 
§ 7 S. 1 wird wie folgt geändert 

 
Der Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Vergabe von 
Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze 
von 25.000,00 € netto im Einzelfall übertragen. 
 
 

§ 3 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Bodenheim, den 27. August 2024 
 
 
 
Dr. Robert Scheurer 
Bürgermeister 


